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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 1.8.2018 

zur Änderung des Beschlusses C(2013) 9189 der Kommission zur Übertragung von 

Befugnissen auf die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur zwecks 

Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von 

Unionsprogrammen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur einschließlich 

der Verwendung von Mitteln aus dem Gesamthaushaltsplan der Union und der EEF-

Zuweisungen 

 

 

(Nur der englische Text ist verbindlich) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 

Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 

Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden
1
, insbesondere auf Artikel 6 

Absatz 3, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 

Union
2
, insbesondere auf Artikel 56 Absatz 1 und auf Artikel 62, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Beschluss C(2013) 9189
3
 sind die Teile der Unionsprogramme, deren Verwaltung 

der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (im Folgenden „Agentur“) 

übertragen werden, die Haushaltslinien, die die Mittel für diese Programmteile 

umfassen und die die Agentur als bevollmächtigte Anweisungsbefugte ausführt, sowie 

die an die Agentur übertragenen Aufgaben aufgeführt. 

(2) Gemäß dem Durchführungsbeschluss C(2018) 774
4
 übernimmt die Agentur im 

Bereich Jugend die Verwaltung der Initiative „European Youth Together“ („Die 

europäische Jugend vereint“). 

(3) Der Beschluss C(2013) 9189 sollte daher entsprechend geändert werden — 

                                                 
1 ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
2 ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
3 Beschluss der Kommission vom 18. Dezember 2013 zur Übertragung bestimmter Befugnisse auf die 

Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur zwecks Wahrnehmung von Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Durchführung der Programme der Union in den Bereichen Bildung, 

Audiovisuelles und Kultur sowie insbesondere im Zusammenhang mit der Ausführung von Mitteln des 

Gesamthaushaltsplans der Union und der EEF-Zuweisungen [C(2013) 9189]. 
4 Durchführungsbeschluss C(2018) 774 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Änderung des 

Durchführungsbeschlusses C(2017) 5652 zur Annahme des Jahresarbeitsprogramms 2018 für die 

Durchführung von „Erasmus+“, dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend und Sport [C(2018) 774]. 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I des Beschlusses C(2013) 9189 wird nach Maßgabe des Anhangs des vorliegenden 

Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur gerichtet. 

Brüssel, den 1.8.2018 

 Für die Kommission 

 Tibor NAVRACSICS 

 Mitglied der Kommission 


